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Landkreis Görlitz 
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BV/036/2024 

 

Geschäftsbereich 
Landrat 

 

  

  

 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status der Sitzung 

Kreistag des Landkreises Görlitz 04.09.2024 Entscheidung öffentlich 

 

 
TOP 

 
Widerruf und Wahl Aufsichtsrat der Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH 
 

 
 
 
 
Dr. Stephan Meyer 
Landrat 
 

Beschlussvorschlag 

 
1. 
Der Kreistag des Landkreises Görlitz widerruft die mit Beschluss Nr. 175/2022 vom 05. 
Oktober 2022 vorgenommene Bestellung von  

Herrn Holger Freymann  
als den durch den Landrat benannten Bediensteten der Verwaltung, sowie die Bestellung 
von     Herrn Günter Vallentin und  

Herrn Heiko Tietze 
als Vertreter für den Landkreis Görlitz in den Aufsichtsrat der Flugplatz Rothenburg/Görlitz 
GmbH mit Wirkung zum 04. September 2024. 
 
2. 
Der Kreistag des Landkreises Görlitz bestimmt für den Aufsichtsrat der Flugplatz Rothenburg 
Görlitz GmbH 

Herrn Holger Freymann 
 

als durch den Landrat benannten Bediensteten der Verwaltung mit Wirkung zum  
05. September 2024. 
 

3.   
Der Kreistag des Landkreises Görlitz wählt und bestellt in den Aufsichtsrat der 
Flugplatz Rothenburg Görlitz GmbH mit Wirkung zum 05. September 2024 folgende zwei 
Vertreter des Landkreises Görlitz  
 
  Christoph Biele   Heiko Titze 
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Finanzielle Auswirkungen: keine 
 

Begründung 
 
Der Zweckverband „Flugplatzverwaltung Rothenburg Oberlausitz-Niederschlesien“ ist 

Alleingesellschafter der Flugplatz Rothenburg / Görlitz GmbH. Organe der Gesellschaft sind 

die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.  

 

Mit der Nummer 1 der Beschlussfassung erfolgt der Widerruf von Herrn Holger Freymann, 
Herrn Günter Vallentin und Herrn Heiko Titze.  
Die Aufsichtsräte führen Ihre Geschäfte bis zum Amtsantritt der neuen Aufsichtsräte fort.  
 

Herr Holger Freymann wurde mit Beschluss 175/2022 vom 05.Okotober 2022 als 
Bediensteter der Verwaltung mit dem Mandat des Aufsichtsrates betraut. In der 
Beschlussfassung Nr. 2 findet § 98 Absatz 2 SächsGemO Anwendung, die besagt, dass, 
wenn die Gemeinde mehr als ein Mitglied in den Aufsichtsrat entsenden oder der 
Gesellschafterversammlung zur Wahl vorschlagen kann, dann ist der Landrat oder ein von 
ihm benannter Bediensteter der Verwaltung vom Kreistag zu bestimmen. 
Gemäß Gesellschaftsvertrag § 10 Abs. 5 ist eine erneute Bestellung zum Aufsichtsrat nach 
Ablauf der Amtszeit möglich.    
 

Mit der Neuwahl des Kreistages am 09. Juni 2024 wird die Entsendung von zwei weiteren 
Vertretern des Kreistages in den Aufsichtsrat der Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH 
notwendig.  
 

Im § 10 des Gesellschaftsvertrages ist die Zusammensetzung des Aufsichtsrates geregelt. 

Dieser besteht aus sieben Mitgliedern. Entsendungsberechtigt ist der Landkreis Görlitz für 

drei Mitglieder, die Stadt Görlitz für zwei Mitglieder und die Stadt Rothenburg für zwei 

Mitglieder.  

 

Die durch den Kreistag bestellten Vertreter des Landkreises Görlitz müssen über die für 
diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde verfügen. Des 
Weiteren sollte eine ausreichende zeitliche Verfügbarkeit gewährleistet sein.   
 
Dem Aufsichtsrat obliegen unter anderem die Prüfung und Überwachung der 
Geschäftsführung. Er berät die Vorlagen für die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
und gibt dazu eine  Empfehlung ab.  
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Betreibung und Entwicklung der Verkehrslandeplätze 
Rothenburg/Görlitz und Görlitz. Die Gesellschaft erstrebt ihre Zwecke durch Pacht, Betrieb 
und Bewirtschaftung der Liegenschaften der Verkehrslandeplätze in Rothenburg und Görlitz. 
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